
7.7.2.
Die abschließenden Entscheidungen 
des Staatsanwalts
Nach Übergabe des Ermittlungsverfahrens 
an den Staatsanwalt hat dieser Vollständig
keit und Qualität der Ermittlungen zu prü
fen, insbesondere ob
— die dem Beschuldigten zur Last gelegte 

Handlung einen Straftatbestand erfüllt
— die Straftat rechtlich richtig gewürdigt 

wurde
— die Ermittlungen ausreichend und unvor

eingenommen geführt wurden und der 
Beschuldigte der Tat hinreichend ver
dächtig ist

— der Geschädigte auf sein Recht zur Stel
lung des Schadenersatzantrages hingewie
sen wurde oder ob die Notwendigkeit be
steht, Schadenersatzansprüche selbstän
dig geltend zu machen

— eine angeordnete Untersuchungshaft 
oder andere prozessuale Zwangsmaßnah
men weiter aufrechterhalten werden müs
sen

— die differenzierte Mitwirkung gesell
schaftlicher Kräfte gesichert wurde

— die Ursachen und Bedingungen der dem 
Beschuldigten zur Last gelegten strafba
ren Handlungen aufgedeckt und mit wel
chem Erfolg Maßnahmen zu ihrer Besei
tigung eingeleitet worden sind

— Gründe für eine Einstellung oder die 
Voraussetzungen für die Übergabe an 
ein gesellschaftliches Gericht vorliegen

— welches Gericht sachlich und örtlich für 
die Anklageerhebung oder die Beantra
gung des Strafbefehls zuständig ist.
Nach dieser Prüfung trifft der Staats

anwalt eine der in § 147 genannten Entschei
dungen. Außer den Entscheidungsmöglich
keiten, die bereits das Untersuchungsorgan 
hatte, stehen ihm noch die Rückgabe der 
Sache an das Untersuchungsorgan, zwecks 
Durchführung von Nachermittlungen, die 
Erhebung der Anklage — einschließlich An
trag auf Durchführung eines beschleunigten 
Verfahrens, die Beantragung eines Strafbe
fehls sowie die Abgabe der Sache zur weite
ren Strafverfolgung an einen anderen Staat 
zu.

Die Einstellung durch den Staatsanwalt 
Der Staatsanwalt kann das Ermittlungsver

fahren einstellen, wenn sich die Beschuldi
gung oder der Verdacht einer Straftat nicht 
als begründet erwiesen hat (§ 148 Abs. 1 
Ziff. 1). Das trifft zu, wenn der festgestellte 
Sachverhalt keine Straftat ist oder festge
stellt wurde, daß die Straftat nicht von dem 
Beschuldigten begangen wurde. Der Staats
anwalt stellt das Ermittlungsverfahren dann 
ein, wenn er es selbst durchgeführt hatte (§ 88 
Abs. 3), wenn der Generalstaatsanwalt ihm 
die ausschließliche Einstellungsbefugnis Vor
behalten hatte (§ 141 Abs. 2), oder wenn das 
Untersuchungsorgan die Einstellung fehler
haft unterlassen hatte.

Von der entsprechenden Gesetzesvariante 
sind zum anderen diejenigen Fälle erfaßt, bei 
denen nicht geklärt werden konnte, ob es 
sich in der Sache überhaupt um eine Straftat 
handelte bzw. ob der Beschuldigte es war, 
der die festgestellte Straftat verübte. Diese 
Fälle sind der ausschließlichen Einstellungs
befugnis des Staatsanwalts Vorbehalten, da
mit er prüfen kann, ob vom Untersuchungs
organ tatsächlich alle Möglichkeiten zur Klä
rung augenutzt wurden.

Der Staatsanwalt kann das Ermittlungs
verfahren auch einstellen, wenn die gesetz
lichen Voraussetzungen der Strafverfolgung 
fehlen (§ 148 Abs. 1 Ziff. 2). Dieser Einstel
lungsgrund berücksichtigt u. a., daß gesetz
liche Voraussetzungen der Strafverfolgung 
auch nach Übergabe der Sache an den Staats
anwalt wegfallen können, z. B. wenn der Be
rechtigte erst in diesem Stadium des Ermitt
lungsverfahrens einen notwendigen Straf
antrag zurücknimmt.

Der Staatsanwalt kann das Ermittlungs
verfahren ferner einstellen, wenn nach den 
Bestimmungen des StGB von Maßnahmen 
der strafrechtlichen Verantwortlichkeit ab
gesehen werden kann (§ 148 Abs. 1 Ziff. 3). 
Der Einstellung auf dieser besonderen 
Grundlage liegen Sachverhalte zugrunde, die 
zu einem gerichtlichen Schuldspruch führen 
können, aber bereits im Ermittlungsverfah
ren so eindeutig geklärt sind, daß es nicht 
erforderlich ist, die Sache erst durch das Ge
richt abschließen zu lassen. Da dies eine 
wichtige rechtspolitische Entscheidung ist 
(und ihr zum Teil lediglich Kann-Bestimmun
gen des StGB — z. B. bei Notstands- und 
Nötigungsexzeß gemäß § 19 Abs. 2 StGB — 
zugrunde liegen), wurde sie allein dem
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